
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Es gibt noch eine Zwischenfrage von Prof. Reich.

Prof. Dr. Reich (Bündnis 90/Grüne):

Können Sie mir mal erklären, was für einen Sinn eine Sperr
klausel hat, wenn man gleichzeitig die Vorschrift mit angibt, wie 
man sie gegenstandslos machen kann durch eine Listenverbin
dung?

Prof. Dr. Ortleb (Die Liberalen):

Diese Kompromißlösung, die hier ansteht, ist entstanden, weil 
sonst offenbar kein Konsens gefunden wäre. Anders kann ich es 
nicht ausdrücken. Wenn Sie mich fragen, ich bin selbst kein An
hänger einer solchen Listenverbindungsregelung. Sie ist nun 
mal getroffen worden. Und ich bitte Sie auch sehr herzlich, mich 
nicht oder Die Liberalen für die Sperrklausel verantwortlich zu 
machen. Ich habe Ihnen einen Plausibilitätsgrund gegeben da
für, warum es sinnvoll sein kann. Was diese jetzige Konstruktion 
angeht, ist ja auch ganz deutlich gesagt worden, daß es eine für 
diese Wahl gültige sein wird.

(Zuruf eines PDS-Abgeordneten: So etwas ist verfassungs
rechtlich unzulässig, für eine bestimmte Wahl einen Wahl
konsens.)

Das möge das Verfassungsgericht entscheiden.

(Zuruf: Wir haben leider keins.)

Wir haben dann eins.

(Unverständlicher Zuruf)

Danach ja.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön, Prof. Ortleb. Als nächster spricht für die Frak
tion Bündnis 90/Grüne Abgeordneter Ullmann.

Dr. Ullmann für die Fraktion Bündnis 90/Grüne:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zum Glück habe 
ich nicht gegen Die Liberalen zu polemisieren, weder wegen der 
5-%-Klausel noch wegen der deutschen Geschichte, obwohl ich 
,u beiden etwas sagen möchte.

Es ist genug gespaßt worden, zum Teil von der DSU und zum 
Teil gegen die DSU, und ich denke, es ist Zeit, daß wir zum Ernst 
der Sache zurückkommen.

(Beifall eines SPD-Abgeordneten)

Denn endlich ist es soweit, daß wir hier reden und debattieren 
mit der Absicht, die verfassunggebende Gewalt, die Kraft der 
Selbstbestimmung und der freien Entscheidung in allen deut
schen Ländern in Kraft zu setzen. Darüber freue ich mich und 
ich hoffe, daß ich mit ihnen gemeinsam dafür dankbar sein kann.

(Vereinzelt Beifall bei CDU/DA)

Zweierlei ist nun freilich, meine Damen und Herren Abge
ordneten, zutiefst zu beklagen, daß wir diese Debatte in einer 
so kläglichen Situation führen, wie sie der bisherige Teil unse
rer heutigen Volkskammersitzung gezeigt hat, die klägliche Si
tuation der Wirtschaft unseres Landes, die die direkte Folge der 
Politik ist des 1. Staatsvertrages, der behauptet, ein Vertrag 
über Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zu sein, freilich 
nicht einmal das schafft, was sein erster Entwurf behauptet 
hat, eine Währungsunion mit einer Wirtschafts- und Sozialge
meinschaft.

Wir sind von Wirtschafts- und Sozialgemeinschaft weiter ent
fernt denn je,

(vereinzelt Beifall bei PDS)

und, Herr Krause, ich kann den Mut nur bewundern, mit dem 
Sie uns heute in aller Offenheit gestanden haben, daß man frei
lich die Strukturprobleme hätte mehr beachten müssen. Ich 
kann es einfach nicht fassen, wie man unter diesen Bedingun
gen, wo seit November vorigen Jahres zahlreiche wissenschaftli
che Gutachten genau sagten, was eintreten wird, wenn man über 
eine Wirtschaft, die so aussieht, wie die der DDR, und Sie haben 
es gewußt im Februar, was in den 40 Jahren passiert ist, dann ei
ne Knall- und- Fall-Währungsunion überstülpt.

Es wird das passieren, was jetzt passiert. Man hat es gewußt, 
und Sie können auch noch mit aller Heiterkeit uns heute geste
hen, dieser Vertrag sei auch nicht unter dem Gesichtspunkt der 
politischen Einheit ausgearbeitet worden. Ich frage mich: Unter 
welchen dann? Sie haben das vorhin soeben gesagt. Zu dieser 
kläglichen wirtschaftlichen Situation kommt die klägliche politi
sche Situation.

Nach dem Zusammenbruch einer alten Verfassung haben wir 
nicht eine neue Grundlage geschaffen, sondern haben die Ver
fassungsänderung zum Dauerzustand proklamiert und haben 
einen Zustand der Rechtsunsicherheit geschaffen, für den ich 
nur die kläglichsten Zeiten des späten Mittelalters und des 
17. Jahrhunderts in der deutschen Geschichte zum Vergleich 
heranziehen kann. Und es ist für die Bürger und Bürgerinnen 
dieses Landes allmählich auch existentiell kaum noch erträglich, 
in einer solchen Rechtsunsicherheit leben zu müssen.

Und nun legen Sie uns ein Wahlgesetz vor, das nichts Ge
ringeres tut, als den Geltungsbereich des Wahlgesetzes der 
Bundesrepublik auf die Länder der Deutschen Demokratischen 
Repulbik auszudehnen. Was wird uns denn als Begründung für 
diese außerordentliche verfassungsrechtliche Maßnahme an- 
geboten? Der Wunsch zur Herstellung der staatlichen Einheit, 
der Wille, als wichtiger Schritt zur Herstellung der deutschen 
Einheit eine Wahl zu vollziehen, und noch einmal der Wunsch, 
daß die bevorstehende Wahl als gesamtdeutsche Wahl usw. 
stattfinde.

Ich frage mich, meine Damen und Herren Abgeordnete, die für 
diesen Gesetzentwurf eingetreten sind und die Verantwortung 
tragen: Wo ist denn der Wunsch, daß das Selbstbestimmungs
recht und die freie Entscheidung und politische Meinungsbil
dung der Bürger und Bürgerinnen dieses Landes zur Geltung 
komme?

(Beifall bei der Opposition)

Ich habe heute die merkwürdigsten Wünsche gehört, bis hin 
zu dem Wunsch der DSU, sich dem Freistaat Bayern anzuschlie
ßen. Ich möchte gern wissen, wie das in diesem Freistaat aufge
nommen wird. Und ich habe einiges gehört über den Wunsch, 
einen Kanzler zu wählen. Solche Wünsche mögen ja manche in 
diesem Hohen Hause haben. Ich denke, hier sind andere Wün
sche sehr viel wichtiger!

(Beifall bei der Opposition)

Das Bundeswahlgesetz gilt im Geltungsbereich des Grundge
setzes der Bundesrepublik Deutschland. Also die Mindestforde
rung, um das Wahlgesetz der Bundesrepublik in den Ländern 
der DDR in Geltung setzen zu können, war das Vorausgehen der 
Inkraftsetzung des Grundgesetzes, laut Artikel 23 Satz 1. Die Be
dingungen, unter denen dies zu geschehen hat, waren festzustel
len, nämlich Bedingungen zu schaffen, unter denen die Wahl in 
diesem Lande nach den Prinzipien der Gleichheit und Freiheit 
stattfindet.

Die Fünfprozentklausel, meine Damen und Herren - dazu ist 
schon viel gesagt worden -, ist undemokratisch. Sie schafft privi
legierte und nichtprivilegierte Parteien. Und selbst das Bundes
wahlgesetz in seinem §6 Ziffer 6 ist der Meinung, daß dieses 
Prinzip etwa bestimmten Minderheiten gegenüber nicht ange
wandt werden dürfe, weil es eben undemokratisch ist.
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